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1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs.1 BauGB

2. Ortsübliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs.1 BauGB

3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs.1 BauGB von

 bis

4. Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4
Abs. 1 BauGB und Abstimmung der Planung mit den
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB    von

 bis
5. Beschluss über die öffentliche Auslegung des

Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und über die
Durchführung der (regulären) Behörden- und
Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

6. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB

7. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes mit der dazuge-
hörenden Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von

 bis

8. (Reguläre) Behörden- und Trägerbeteiligung
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
und Fristsetzung bis

9. Über die während den Beteiligungsverfahren
eingegangenen Stellungnahmen wurde in der
Sitzung abgewogen und entschieden.

Die Abwägungsentscheidung wurde den Einsendern
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 mit Schreiben vom
bekanntgegeben.

10. Beschluss über die Flächennutzungsplan - Änderung
gemäß § 5 BauGB am

Neckargemünd, den _______________________

(Jan Peter Seidel)
Verbandsvorsitzender

11. Genehmigungsvermerk der höheren Verwaltungsbehörde
gemäß § 6 Abs. 1 BauGB

12. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung der erteilten
Genehmigung am
wird die 2. Änderung der 2. Fortschreibung des
Flächennutzungsplanes gemäß
§ 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam.

Neckargemünd, den _______________________

(Jan Peter Seidel)
Verbandsvorsitzender

_________

RECHTSGRUNDLAGEN
BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist.

PlanZV: Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
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